
Schreibers vermuten lassen könnte. Andernfalls würde dieser, im übrigen unabdingbare
Bestandteil nicht an so verschiedenen Positionen Vorkommen. In der dritten Form der
äußeren Einrichtung des Textes besteht der Brief aus nur einem zusammenhängenden
und nicht weiter gegliederten Textblock, der auch die INTITULATIO enthält. Meistens steht
diese dann am Anfang, doch kann sie unter bestimmten Voraussetzungen auch im Inne¬
ren des Textes Vorkommen50 .

Briefkopf und Brieffuß beginnen stets mit einem Versalbuchstaben, der Haupttext wie
auch die äußere Anschrift mit einer mehr oder weniger aufwendigen Initiale.

1.6.2. Briefformulare

Beim Briefformular, der inneren Form des Briefes, kommen zwei Grundtypen vor, die
zugleich zwei verschiedene Briefarten repräsentieren, einerseits die LITTERAE CLAUSAE,
andererseits die LITTERAE PATENTES oder APERTES. Bei letzteren handelt es sich um die
in den Schreiben des vorliegenden Corpus gelegentlich erwähnten „offenen“ Briefe 51 .

1.6.2.1 Die LITTERAE CLAUSAE

Doch zunächst zu den LITTERAE CLAUSAE. Ihr Formular läßt sich in gewisser Weise von
Bestandteilen herleiten, die nach den Grundsätzen der hochmittelalterlichen ARS

DICTANDI gebildet wurden52 . Demnach soll ein Brief aus fünf aufeinander folgenden E-
lementen bestehen. Den Anfang bildet die SALUTATIO, gefolgt von einem Überleitungs¬
teil, der entweder sehr allgemein als EXORDIUM, PROEMIUM, ARENGA oder spezifischer als
CAPTATIO BENEVOLENTIAE bezeichnet wird. Die nächst folgenden Elemente sind
NARRATIO und PETITIO und zum Schluß die CONCLUSIO. Dieses Gliederungsschema war
Grundlage der lateinischen Briefkunst des Hochmittelalters, aus der es zugleich hervorge¬
gangen ist. Es läßt sich durchaus auf die hier vorliegenden volkssprachlichen Briefe des
Spätmittelalters anwenden, reicht aber keinesfalls aus, um alle regelmäßig auftretenden
Formelemente zu beschreiben, da das Schema dieser Briefe sich unter dem Einfluß des
Urkundenformulars zu einem eigenen Formenspektrum weiterentwickelt hat53 . Vier
Hauptbestandteile, die jeweils verschiedene Elemente enthalten, können auftreten. Der

50 Bei litterae patentes im ordo infimus, dazu siehe weiter unten das Kapitel über die litterae patentes, S.

224 ff.
51 Zu den litterae patentes vgl. Meisner, Heinrich Otto: Archivalienkunde vom 16. Jahrhundert bis 1918 , Leipzig

1969, S. 34 £
52 Vgl. hierzu Schaller, Hans Martin: „Ars dictaminis, Ars dictandi“, in: LexMA, Bd. 1, Sp. 1031-1034; Ca-

margo, Martin: Ars dictaminis - ars dictandi, Turnhout 1991 (Typologie des sources du moyen äge Occiden¬

tal 60); Constable, Giles: Letters and Uetter-Collections, Turnhout 1976 (Typologie des sources du moyen äge

Occidental 17).
53 Zum Urkundenformular siehe Goetz, Hans-Werner: Proseminar Geschichte: Mittelalter, Stuttgart 1993, S.

119-126; Breslau, Harry: Handbuch der Urkundenlehrefür Deutschland und Italien, 3. Auflage, Berlin 1958, Bd.
1, S. 45-85, besonders S. 47-48. Zum Briefwesen des 14. und 15. Jh. siehe Steinhausen, Georg: Geschichte
des deutschen Briefes. Zur Kulturgeschichte des deutschen Holkes, Bd. 1, Berlin 1889, S. 20-110.
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